
Zeitschrift: Schweizerische Monatshefte für Politik und Kultur

Herausgeber: Genossenschaft zur Herausgabe der Schweizerischen Monatshefte

Band: 1 (1921-1922)

Heft: 3

Titelseiten

Nutzungsbedingungen
Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine
Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in
der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen
von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur
mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Mehr erfahren

Conditions d'utilisation
L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les
revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les
éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications
imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée
qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. En savoir plus

Terms of use
The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals
and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights
holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or
websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. Find out more

Download PDF: 03.04.2026

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch

https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=de
https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=fr
https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=en


Schweizerische Monatshefte
* für Politik und Kultur *

Verlag der Genossenschaft zur Herausgabe der Schweizerischen Monatshefte für
Politik und Kultur, Basel. - Schriftleiter Dr. Hans Oehler.

Bezugspreis Fr, IS,— für da» Ganzjahr: Fr, 4,SS sür da« Vierteljahr, Sinzeihefte Fr. l.S«.
Ueber die Bezugsbedingungen für das Ausland gibt der Verlag Auskunft,

Bezug durch den Buchhandel oder direkt beim Verlag Bafel, WielandSplog S. Die Bestellung beim
Verlag erfolgt am besten durch Einzahlung de« Bezugspreise« auf unsere Postcheck-Rechnung V ölüS, Basel,

Bestellungen au« dem Auslande nur direkt beim Verlag,

l. Jahrgang Juni I92l Heft 3

Der Zolltarif des Bundesrates.
Von

Rationalrat Otto Hunziker - Zofingen.

c5^ie Kämpfe um einen neuen Zolltarif gehörten in unserm Land stets zu^ den lebhaftesten politischen Aktionen. Wirkliche und vermeintliche mirt-
schaftliche Gegensätze gerieten hart aufeinander. Und regelmäßig hat dann
die Entscheidung erst eine bewegte, hüben und drüben leidenschaftlich
umstrittene Volksabstimmung gebracht. So erinnert sich mohl jeder noch an
die vom Volke am 15. März 1902 mit 332,000 annehmenden gegenüber
225,000 verwerfenden Stimmen genehmigte letzte Revision unseres
schweizerischen Zolltarifs. Dem Vorgang anderer Länder folgend, hat damals
auch die schmeizerische Zollpolitik schutzzöllnerische Tendenzen in sich

aufgenommen. Immerhin überschritten die damaligen ZollerhShungen den doppelten

Betrag der früheren Ansätze keinesfalls. Eine große Zahl von Bedarfsartikeln,

so z. B. die für Kleidung dienenden Garne und Gewebe, erfuhren
überhaupt keine oder nur unwesentliche Erhöhung.

Den Grad der ZollerhShungen von 1902 kann man an folgender
Gegenüberstellung ermessen.

Stiere
Kühe
Rinder
Schweine
Wein in Fässern (per ci)

In diesen Tagen ist nun dem Schweizervolk wiederum ein neuer Zolltarif

auferlegt worden. Aber nach Form und Inhalt sehr verschieden von
seinen Vorgängern. Kein heftiger Abstimmungskampf des Volkes ist ihm
vorangegangen, nicht einmal die eidgenössischen RSte haben dazu etwas zu
sagen. Den neuen schweizerischen Zolltarif hat der Bundesrat, gestützt auf
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